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§ 10 NPresseG

Kennzeichnung entgeltlicher 

Veröffentlichungen

Hat der Verleger … eines 

periodischen Druckwerks für eine

Veröffentlichung ein Entgelt 

erhalten …, so muss diese 

Veröffentlichung, soweit sie nicht 

schon durch Anordnung und 

Gestaltung allgemein als Anzeige 

zu erkennen ist, deutlich mit dem 

Wort "Anzeige" bezeichnet 

werden.



Hans-Jürgen Ahrens  

Universität Osnabrück

§ 5a UWG

(6) Unlauter handelt auch, wer 

den kommerziellen Zweck einer 

geschäftlichen Handlung nicht 

kenntlich macht, sofern sich 

dieser nicht unmittelbar aus den 

Umständen ergibt, und das 

Nichtkenntlichmachen geeignet 

ist, den Verbraucher zu einer 

geschäftlichen Entscheidung zu 

veranlassen, die er andernfalls

nicht getroffen hätte.
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§ 5a UWG

(2) Unlauter handelt, wer im 

konkreten Fall unter Berück-

sichtigung aller Umstände dem 

Verbraucher eine wesentliche 

Information vorenthält,

(4) Als wesentlich im Sinne des 

Absatzes 2 gelten auch Infor-

mationen, die dem Verbraucher 

auf Grund unionsrechtlicher 

Verordnungen oder nach Rechts-

vorschriften zur Umsetzung 

unionsrechtlicher Richtlinien für 

kommerzielle Kommunikation 

einschließlich Werbung und 

Marketing nicht vorenthalten

werden dürfen.
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§ 58 RStV

Werbung, Sponsoring, fernseh-

ähnliche Telemedien, Gewinnspiele

(1) Werbung muss als solche klar 

erkennbar und vom übrigen Inhalt der 

Angebote eindeutig getrennt sein. …

(3) Für Telemedien mit Inhalten, die 

nach Form und Inhalt fernsehähnlich 

sind und die von einem Anbieter zum 

individuellen Abruf zu einem vom 

Nutzer gewählten Zeitpunkt und aus 

einem vom Anbieter festgelegten 

Inhaltekatalog bereitgestellt werden 

(audiovisuelle Mediendienste auf 

Abruf), gelten die §§ 7 und 8 

entsprechend. 
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§ 7 RStV

Werbegrundsätze, 

Kennzeichnungspflichten

(3) Werbung und Teleshopping müssen 

als solche leicht erkennbar und vom 

redaktionellen Inhalt unterscheidbar

sein. … Auch bei Einsatz neuer 

Werbetechniken müssen Werbung und 

Teleshopping dem Medium ange-

messen durch optische oder 

akustische Mittel oder räumlich 

eindeutig von anderen Sendungsteilen 

abgesetzt sein.
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§ 5a UWG

(6) Unlauter handelt auch, wer 

den kommerziellen Zweck einer 

geschäftlichen Handlung nicht 

kenntlich macht, sofern sich 

dieser nicht unmittelbar aus den 

Umständen ergibt, und das 

Nichtkenntlichmachen geeignet 

ist, den Verbraucher zu einer 

geschäftlichen Entscheidung zu 

veranlassen, die er andernfalls

nicht getroffen hätte.
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UWG Anhang (zu § 3 Absatz 3)

11. der vom Unternehmer 

finanzierte Einsatz redaktioneller 

Inhalte zu Zwecken der Verkaufs-

förderung, ohne dass sich dieser 

Zusammenhang aus dem Inhalt 

oder aus der Art der optischen 

oder akustischen Darstellung 

eindeutig ergibt (als Information 

getarnte Werbung);
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§ 6 Telemediengesetz

Besondere Informationspflichten 

bei kommerziellen 

Kommunikationen

(1) Diensteanbieter haben bei 

kommerziellen Kommuni-

kationen, die Tele-medien oder 

Bestandteile von Telemedien 

sind, mindestens die folgenden 

Voraussetzungen zu beachten:

1. Kommerzielle Kommuni-

kationen müssen klar als solche 

zu erkennen sein.
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§ 5a UWG

(2) Unlauter handelt, wer im 

konkreten Fall unter Berück-

sichtigung aller Umstände dem 

Verbraucher eine wesentliche 

Information vorenthält,

(4) Als wesentlich im Sinne des 

Absatzes 2 gelten auch Infor-

mationen, die dem Verbraucher 

auf Grund unionsrechtlicher 

Verordnungen oder nach Rechts-

vorschriften zur Umsetzung 

unionsrechtlicher Richtlinien für 

kommerzielle Kommunikation 

einschließlich Werbung und 

Marketing nicht vorenthalten

werden dürfen.
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§ 7 RStV

(7) Schleichwerbung, Produkt- und Themen-

platzierung sowie entsprechende Praktiken 

sind unzulässig. Soweit … Ausnahmen 

zugelassen sind, muss Produktplatzierung 

folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Die redaktionelle Verantwortung und Unab-

hängigkeit hinsichtlich Inhalt und Sendeplatz 

müssen unbeeinträchtigt bleiben,

2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar 

zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 

Dienstleistungen auffordern, insbesondere 

nicht durch spezielle verkaufsfördernde 

Hinweise auf diese Waren oder Dienstlei-

stungen, und

3. das Produkt darf nicht zu stark heraus-

gestellt werden; dies gilt auch für kostenlos zur 

Verfügung gestellte geringwertige Güter. Auf 

eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzu-

weisen. Sie ist zu Beginn und zum Ende einer 

Sendung sowie bei deren Fortsetzung nach 

einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk 

durch einen gleichwertigen Hinweis ange-

messen zu kennzeichnen.
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§ 2 RStV

7. Werbung ist jede Äußerung bei der 

Ausübung eines Handels …, die im 

Rundfunk … entweder gegen Entgelt 

oder eine ähnliche Gegenleistung oder 

als Eigenwerbung gesendet wird, mit 

dem Ziel, den Absatz von Waren … 

gegen Entgelt zu fördern.

8. Schleichwerbung ist die Erwähnung 

oder Darstellung von Waren … Dienst-

leistungen ... in Sendungen, wenn sie 

vom Veranstalter absichtlich zu Werbe-

zwecken vorgesehen ist und mangels

Kennzeichnung die Allgemeinheit … 

irreführen kann. Eine Erwähnung oder 

Darstellung gilt insbesondere dann als

zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn 

sie gegen Entgelt oder eine ähnliche 

Gegenleistung erfolgt,


